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,I. u-: 4!750 de;'Beilagcnzu den st('n()~"aphj~chen Protokollen des Nationalrates 

XII. Gesetzgebungsperiode 

DER BUNDESMINISTER 
, FÜR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

Zl. 010.125 - .Parl./71 Wien, am 6. September 1971 

~&0/A.B. 
zu ~9 jJ. 
Präs, ~~L_~ §.~j]J-1971 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des ~ationalrates 

Parlament 
1010 Wie n 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr. 789/J-NR/71, die die AbgeordnetenDr. Leitner 

, und G'enossen am 13. Juli 1971 an mich richteten, 

beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

/ 

ad 1) Im Dienstpostenplanantrag für das 

Jahr 1972 hat ~ie Hochschule für Bodenkultur die 

ErriChtung eines Ordinariates für "~aumforschun~ und 

Raumplanung" beantragt. Diese Lehrkanzel wurde von 

der Hochschule an 3. Stelle des Dienstpostenplan

antrages gereiht. 

Es ist. jedoch aus dem Antrag nicht ersichtlich, 

ob sich diese Lehrkanzel tatsächlich ausschliesslich 

~it den in der Anfrage angeschnittenen Problem-, 

kreisen befassen soll. 

Dieses Aufgabengebietwird der~eit an der 
. , . . 

Fakultät für Bauingenieurwesen und Architektur der,',',- ...', 

Technischen Hochschule Graz durch die Lehrkanzel 

fü~ "Landwirtschaftiiches Bauwesen und ländlicheS 

Siedlungswesen" (Vorstand: Ord. Hochschulprof. 

Dr. Heinrich Bielenberg) vertreten. 

ad 2) Das Bundes~inisterium für Wissens6haft 

und F6rschung ist grun4sät~1~ch b~~eit, ~rytsprechend 
.". ~" i 

der Dring~ichkeit des wissenschaftlichen Anliegens, 

. I . 
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sowie unter BerUcksichtigung der Gesarntstr~ktur der 

wissenschaftlichen Lehrkanzeln Anträge auf Errichtung 

neuer Lehrkanzeln zu unterstUtzen~ Die Realisierung 

der einzelnen Lehrkanzeln hängt jedoch vorn Dienst

postenplan ab. Ein Umstand, der Verhandlungen mit 

dem Bundeskanzleramt und Bundesministerium fUr 

Finanzen notwendig macht. 

ad 3) Ob die in Rede stehende Lehrkanzel 

tatsächlich im Jahre 1972 zür VerfUgung steh~ri ~ird, 

muss der Beschlussfassung des Dienstpostenplanes 1972 

vorbehalten bleiben. 
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